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Kurzfassung des Überwachungsberichtes gemäß IE-Richtlinie für  

Anlagen nach § 3 der Vierten Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

Überwachungsbehörde:  LLUR – Technischer Umweltschutz – 

Regionaldezernat Südost 

Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 10.12.2019 

Anlagenbetreiber mit Anschrift: 

Worlée-Chemie GmbH 

Grusonstr. 22, 22113 Hamburg 

Anlage und Anlagenstandort: 

Produktionsanlage für Kunstharze 

Fabrikstraße 7, 23568 Lübeck 

Anlagen-Nr. nach Anhang 1 zur 4. BImSchV und (Kurz-)Bezeichnung: 

4.1.8 EG: Anlage zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen durch chemische 

Umwandlung, in industriellem Umfang zur Herstellung von Kunststoffen 

(Kunstharze, Polymere…) 

Nummer nach der Industrieemissions-Richtlinie 2010/75/EU: 4.1.h 

Überwachungsintervall nach SYBURIAN-SH-Risikoeinstufung: 2 Jahre 

Grundlage der Überwachung: 

Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Umfang der Überwachung: 

Es wurde eine medienübergreifende Regelüberwachung eines Teilbereiches der 

Gesamtanlage durchgeführt. Die Schwerpunktsetzung der zu inspizierenden Be-

reiche erfolgt in einem rollierenden Turnus. 

Die Anlage fällt nicht in den Anwendungsbereich der Störfall-Verordnung. 

Ergebnis der Überwachung: 

Bei der Vor-Ort-Besichtigung wurden Mängel festgestellt. 
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Mangel (Kurzbeschreibung) Maßnahme 

Die Kennzeichnung der Probenahmestelle für den 

Kühlturm ist durch ein Hinweisschild zu vervollstän-

digen. 

Umsetzung der Maßnahme 

mit Fristsetzung im Inspekti-

onsbericht. 

Die Dokumentation von gelagerten Abfälle ist zu 

verbessern. 

Umsetzung der Maßnahme 

mit Fristsetzung im Inspekti-

onsbericht. 

Im Bereich der Verwendung von Aktivkohle (Abgas-

anlage) ist kurzfristig eine Rückhalteeinrichtung ge-

mäß § 18 AwSV herzustellen und die Anlage durch 

einen AwSV Sachverständigen prüfen zu lassen. 

Umsetzung der Maßnahme 

mit Fristsetzung im Inspekti-

onsbericht. 

Im Bereich eines Gefahrstofflagers und von Gefahr-

stoffcontainern ist eine Notfallkiste mit Absperrkis-

sen für Schadensfälle mit unbeabsichtigtem Austritt 

wassergefährdender Stoffe vorzuhalten. 

Umsetzung der Maßnahme 

mit Fristsetzung im Inspekti-

onsbericht. 

Für einen Abfüllplatz ist eine Betriebsanweisung zu 

erstellen und auszuhängen. 

Umsetzung der Maßnahme 

mit Fristsetzung im Inspekti-

onsbericht. 

Ein Auffangraum ist durch einen zugelassenen Fach-
betrieb nach WHG medienbeständig zu sanieren und 
zu prüfen. AwSV Prüfungen (Dichtheitsprüfungen) im 
Umschlagbereich bzw. weiteren Abfüllflächen.  

Umsetzung der Maßnahme 

mit Fristsetzung im Inspekti-

onsbericht. 

Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzu-

führen: nein. 

 


